
Stadt Neumünster Neumünster, 23. August 2011
Der Oberbürgermeister 
Haushalt und Finanzen  
- Beteiligungsmanagement - 
 
 

 
 
  AZ: -20-st-te- 

 
 
 

Drucksache Nr.:  0814/2008/DS 
======================= 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 13.09.2011 N Kenntnisnahme 
Ratsversammlung 27.09.2011 Ö Endg. entsch. Stelle 

 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister Dr. Tauras / Stadtrat 
Dörflinger 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Abberufung und Nachbenennung eines 
Mitgliedes für den Verwaltungsrat des Re-
gionalen Berufsbildungszentrums (RBZ) 
„Theodor-Litt-Schule“ 
 

 
A n t r a g : 

 
a) Das Mitglied des Verwaltungsrates des 

RBZ’s Theodor-Litt-Schule, Ratsherr 
Nötges, wird gemäß § 9 der Satzung des 
RBZ’s Theodor-Litt-Schule mit soforti-
ger Wirkung abberufen. 
 

b) Für den Verwaltungsrat des RBZ’s  
Theodor-Litt-Schule wird mit sofortiger 
Wirkung benannt: 
 
______________________________ 
(bisher Ratsherr Ingo Nötges) 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: keine 
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B e g r ü n d u n g : 

 
 
Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 28.06.2011 die Satzung des RBZ’s Theodor-
Litt-Schule neu gefasst (Drucksache Nr.0613/2008). In § 9 der Satzung wurde u. a. festgelegt, 
dass „zwei von der Ratsversammlung zu benennende Mitglieder, hiervon jeweils ein Mitglied 
aus dem für Schule sowie aus dem für Finanzen zuständigen Ausschuss“ zu entsenden sind. 
 
Der in den Verwaltungsrat entsandte Ratsherr Ingo Nötges ist nicht Mitglied einer dieser Aus-
schüsse und daher abzuberufen. Gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung des RBZ’s ist eine Nachbe-
nennung vorzunehmen. 
 
Die Entscheidung unterliegt ausschließlich den Rechtsregeln über die Beschlussfassung ge-
mäß § 39 Gemeindeordnung. Hiernach werden Beschlüsse mit Stimmenmehrheit gefasst. Ei-
ne Besetzung nach Verhältniswahl ist unzulässig. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 

Im Auftrage 
 
 
 
Oliver Dörflinger 

Oberbürgermeister Stadtrat 
 
 


